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Anordnung
über die öffentliche Ausschreibung der Besetzung 

freier Planstellen in den Einrichtungen des
staatlichen Gesundheitswesens und Bestätigung 

der Beschäftigung leitender medizinischer Kader.

Vom 12. Januar 1955

Für die weitere Entwicklung des Gesundheitsschutzes 
ist auch der richtige Einsatz qualifizierter Kader in 
den Einrichtungen des Gesundheitswesens von maßgeb
licher Bedeutung. Eis kommt hierbei auch darauf an, 
die leitenden Stellen in den Einrichtungen des Gesund
heitswesens mit den geeigneten Fachkräften zu beset
zen. Für die Gewährung einer hochwertigen Behand
lung und Prophylaxe wird daher im Einvernehmen 
mit dem Ministerium des Innern — Staatssekretariat 
für Innere Angelegenheiten — angeordnet:

§ 1
Die Besetzung der nachstehenden Planstellen ist vor

her durch öffentliche Ausschreibung rechtzeitig bekannt
zumachen:

a) Leiter,
Leiter der Fachabteilungen,
Verwaltungsleiter der zentralen

Institute;

b) Leiter,
Leiter der Fachabteilungen der Bezirkshygiene

institute;

c) Leiter,
Leiter der Fachabteilungen
Verwaltungsleiter der stationären und

poliklinischen Ein
richtungen;

d) Leiter,
Leiter der Fachabteilungen der selbständigen

Polikliniken;
e) Leiter der Betriebspolikli

niken und Betriebs
ambulatorien.

§ 2
(1) Die öffentliche Ausschreibung nehmen vor: das 

Ministerium für Gesundheitswesen für die Besetzung 
von Planstellen in den zentralen Einrichtungen — mit 
Ausnahme des Lehrkörpers der Medizinischen Aka
demien —, die Abteilung Gesundheitswesen des Rates 
des Bezirkes für die Besetzung der Planstellen von 
Einrichtungen des Bezirkes und die Abteilung Gesund
heitswesen des Rates des Kreises für die Besetzung von 
Planstellen in den Einrichtungen des Kreises, der kreis
angehörigen Städte und Gemeinden.

(2) Die Ausschreibungen sind in der Fachzeitschrift 
des Ministeriums für Gesundheitswesen „Das Deutsche 
Gesundheitswesen“ vorzunehmen.

(3) Eine Ausschreibung kann mehrmals erfolgen.

§ 3
(I) Die Auswahl der Bewerber erfolgt nach kader

politischen Gesichtspunkten, nach der fachlichen Aus
bildung und den fachlichen Kenntnissen und Fähig
keiten, der Einstellung zu den Aufgaben des staatlichen 
Gesundheitswesens und nach den Fähigkeiten für An- 

, leitung des Nachwuchses und für Fortbildung.


